
  
Molkereien und Käsereien NRW 

 
Düsseldorf, 26.03.2007 

Gesamtpaket geschnürt! 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 
in der zweiten Verhandlungsrunde am 23. März 2007 konnten wir uns durchsetzen! 

1. Die Entgelte werden um 2,5 Prozent erhöht. 

2. Das Urlaubsgeld steigt auf 18 Euro pro Tag. 

3. Der MTV bleibt wie er ist. 

4. Übernahmeregelunge für Auszubildende. 

 
Der Abschluss im Einzelnen: 

Für den Monat März wird spätestens mit der Aprilabrechnung eine Einmalzahlung in Höhe von 56 
Euro für Vollzeitbeschäftigte gezahlt. Teilzeitbeschäftigte erhalten den Betrag anteilig. Auszubildende 
bekommen 30 Euro. 

Ab April werden die Löhne und Gehälter um linear 2,5 Prozent erhöht. Die 
Auszubildendenvergütungen  erhöhen sich im ersten Ausbildungsjahr um 19 Euro, im zweiten um 
21 Euro, im dritten um 24 Euro und im vierten Jahr um 27 Euro. 

Dieser Anschlusstarifvertrag ist frühestens zum 29.02.2008 kündbar. 

Das Urlaubsgeld steigt um 1,50 Euro auf 18 Euro pro Tag. 

Der Manteltarifvertrag  (MTV) wird ansonsten unverändert gelassen. Er ist frühestens zum 
31.12.2009 kündbar. Damit sind die Forderungen der Arbeitgeber nach mehr Flexibilisierung, 
Streichung von fünf freien Tagen und Staffelung des Weihnachtsgeldes für Neueingestellte vom 
Tisch! 

Die Übernahmereglung  für Auszubildende wird verlängert und verbessert: In der Regel werden 
Auszubildende nach Beendigung der Ausbildung für 12 Monate übernommen. 

Dieser Abschluss war nicht einfach durchsetzbar. Auch deshalb nicht, weil wir in NRW an der Spitze 
des Tarifniveaus in der Milchwirtschaft liegen. Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen 
für die Unterstützung in dieser Tarifrunde. Erneut hat sich gezeigt:  

Eine hohe Zahl von Gewerkschaftsmitgliedern zahlt s ich aus! 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Gauger 
-Landesbezirksvorsitzender- 
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